
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/6/4 2Ob103/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1969

Norm

ABGB §1154b Abs1

ABGB §1164 Abs2

ABGB §1325 D5

KollV der Verkehrsbediensteten der ESG ArtXV Pkt7

KollVG §2

Rechtssatz

Die Bestimmungen der §§ 1164 Abs 2 und 1154 b Abs 1 ABGB stehen für die ersten drei Tage nach dem Unfall der

Regelung des Art XV Pkt 7 des KollV der Verkehrsbediensteten der ESG nicht entgegen.

Entscheidungstexte

2 Ob 103/69
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